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Bedingungen für 

1.  Leistungsangebot 
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte kön-
nen Bankgeschäfte mittels Onlinebanking in 
dem von der Bank angebotenen Umfang abwi-
ckeln. Zudem können sie Informationen der Bank 
mittels Onlinebanking abrufen. Des Weiteren 
sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB berechtigt, 
Zahlungsauslösedienste und Kontoinformati-
onsdienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. 
Darüber hinaus können sie von ihnen ausgewähl-
te sonstige Drittdienste nutzen. 

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden einheit-
lich als „Teilnehmer“, Konto und Depot einheit-
lich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich anders bestimmt. 

(3) Zur Nutzung des Onlinebankings gelten die 
mit der Bank gesondert vereinbarten Verfü-
gungslimits. 

2. Voraussetzungen zur Nutzung 
des Onlinebankings 
(1) Der Teilnehmer kann das Onlinebanking nut-
zen, wenn die Bank ihn authentifiziert hat. 

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank geson-
dert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die 
Bank die Identität des Teilnehmers oder die be-
rechtigte Verwendung eines vereinbarten Zah-
lungsinstruments, einschließlich der Verwen-
dung des personalisierten Sicherheitsmerkmals 
des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hier-
für vereinbarten Authentifizierungselementen 

kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als 
berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informa-
tionen zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedin-
gungen) sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 
4 dieser Bedingungen). 

(3) Authentifizierungselemente sind: 

• Wissenselemente, also etwas, das nur 
der Teilnehmer weiß, z. B. persönliche 
Identifikationsnummer (PIN), 

• Besitzelemente, also etwas, das nur der 
Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät zur Erzeu-
gung oder zum Empfang von einmal ver-
wendbaren Transaktionsnummern (TAN), 
die den Besitz des Teilnehmers nachwei-
sen, wie die girocard mit TAN-Generator 
oder das mobile Endgerät), oder 

• Seinselemente, also etwas, das der Teil-
nehmer ist (Inhärenz, z. B. Fingerabdruck 
als biometrisches Merkmal des Teilneh-
mers). 

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, 
indem der Teilnehmer gemäß der Anforderung 
der Bank das Wissenselement, den Nachweis des 
Besitzelements und/oder den Nachweis des 
Seinselements an die Bank übermittelt. 

3. Zugang zum Onlinebanking 
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-
banking der Bank, wenn: 

• er seine individuelle Teilnehmerkennung 
(z. B. Kontonummer, Anmeldename) an-
gibt und 
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• er sich unter Verwendung des oder der 

von der Bank angeforderten Authentifi-
zierungselemente(s) ausweist und 

• keine Sperre des Zugangs (siehe Num-
mern 8.1 und 9 dieser Bedingungen) vor-
liegt. 

Nach Gewährung des Zugangs zum Onlineban-
king kann auf Informationen zugegriffen oder 
können nach Nummer 4 dieser Bedingungen 
Aufträge erteilt werden. 

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im 
Sinne des § 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z. B. zum 
Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) 
fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter 
Verwendung eines weiteren Authentifizierungs-
elements auszuweisen, wenn beim Zugang zum 
Onlinebanking nur ein Authentifizierungselement 
angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers 
und die Kontonummer sind für den vom Teil-
nehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und 
Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zah-
lungsdaten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG). 

4. Aufträge 

4.1.  Auftragserteilung 
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (zum Bei-
spiel Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zu-
stimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er 
hierzu Authentifizierungselemente (zum Beispiel 
Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzele-
ments) zu verwenden. 

Die Bank bestätigt mittels Onlinebanking den 
Eingang des Auftrags. 

4.2.  Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich 
nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden 
Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von 

Aufträgen kann nur außerhalb des Onlineban-
kings erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine 
Widerrufsmöglichkeit im Onlinebanking aus-
drücklich vor. 

5. Bearbeitung von Aufträgen 
durch die Bank 
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den 
für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart 
(zum Beispiel Überweisung) auf der Onlineban-
king-Seite der Bank oder im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis bekannt gegebenen Geschäfts-
tagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Ar-
beitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf 
der Onlinebanking-Seite der Bank oder im Preis- 
und Leistungsverzeichnis angegebenen Zeit-
punkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt 
des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag ge-
mäß Onlinebanking-Seite der Bank oder Preis- 
und Leistungsverzeichnis der Bank, so gilt der 
Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag 
zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an 
diesem Geschäftstag. 

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn 
folgende Ausführungsbedingungen vorliegen: 

• Der Teilnehmer hat den Auftrag autori-
siert (vgl. Nummer 4.1 dieser Bedingun-
gen). 

• Die Berechtigung des Teilnehmers für die 
jeweilige Auftragsart (z. B. Wertpapieror-
der) liegt vor. 

• Das Onlinebanking-Datenformat ist ein-
gehalten. 

• Das gesondert vereinbarte Onlineban-
king-Verfügungslimit ist nicht überschrit-
ten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Be-
dingungen). 

• Die weiteren Ausführungsbedingungen 
nach den für die jeweilige Auftragsart 
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maßgeblichen Sonderbedingungen (zum 
Beispiel ausreichende Kontodeckung ge-
mäß den Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr) liegen vor. 

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 
vor, führt die Bank die Aufträge nach Maßgabe 
der Bestimmungen der für die jeweilige Auf-
tragsart geltenden Sonderbedingungen (zum 
Beispiel Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) 
aus. 

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach 
Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Auf-
trag nicht ausführen. Sie wird den Teilnehmer 
hierüber mittels Onlinebanking eine Information 
zur Verfügung stellen und soweit möglich dabei 
die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit 
denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können. 

6. Information des Kunden über 
Onlinebanking-Verfügungen 
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens 
einmal monatlich über die mittels Onlinebanking 
getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg. 

7. Sorgfaltspflichten des Teil-
nehmers 

7.1.  Schutz der Authentifizierungsele-
mente 

(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkeh-
rungen zu treffen, um seine Authentifizierungs-
elemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass das Onlinebanking 
missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Wei-
se nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche 
Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen). 

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungs-
elemente hat der Teilnehmer vor allem Folgen-
des zu beachten: 

a. Wissenselemente, z. B. die PIN, sind geheim 
zu halten; sie dürfen insbesondere: 

• nicht mündlich (z. B. telefonisch oder 
persönlich) mitgeteilt werden, 

• nicht außerhalb des Onlinebankings in 
Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-
Dienst) weitergegeben werden, 

• nicht ungesichert elektronisch gespei-
chert (z. B. Speicherung der PIN im Klar-
text im Computer oder im mobilen End-
gerät) werden und 

• nicht auf einem Gerät notiert oder als Ab-
schrift zusammen mit einem Gerät auf-
bewahrt werden, das als Besitzelement 
(z. B. girocard mit TAN-Generator, mobi-
les Endgerät, Signaturkarte) oder zur Prü-
fung des Seinselements (z. B. mobiles 
Endgerät mit Anwendung für das Online-
banking und Fingerabdrucksensor) dient. 

 

b. Besitzelemente, z. B. die girocard mit TAN-
Generator oder ein mobiles Endgerät, sind vor 
Missbrauch zu schützen, insbesondere: 

• sind die girocard mit TAN-Generator oder 
die Signaturkarte vor dem unbefugten 
Zugriff anderer Personen sicher zu ver-
wahren, 

• ist sicherzustellen, dass unberechtigte 
Personen auf das mobile Endgerät des 
Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zu-
greifen können, 

• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere 
Personen die auf dem mobilen Endgerät 
(z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwen-
dung für das Onlinebanking (z. B. On-
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linebanking-App, Authentifizierungs-App) 
nicht nutzen können, 

• ist die Anwendung für das Onlinebanking 
(z. B. Onlinebanking-App, Authentifizie-
rungs-App) auf dem mobilen Endgerät 
des Teilnehmers zu deaktivieren, bevor 
der Teilnehmer den Besitz an diesem 
mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch 
Verkauf oder Entsorgung des Mobiltele-
fons), 

• dürfen die Nachweise des Besitzele-
ments (z. B. TAN) nicht außerhalb des On-
linebankings mündlich z. B. per Telefon 
oder in Textform z. B. per E-Mail, Messen-
ger-Dienst weitergegeben werden und 

• muss der Teilnehmer, der von der Bank 
einen Code zur Aktivierung des Besitze-
lements (z. B. Mobiltelefon mit Anwen-
dung für das Onlinebanking) erhalten 
hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff 
anderer Personen sicher verwahren; an-
sonsten besteht die Gefahr, dass andere 
Personen ihr Gerät als Besitzelement für 
das Onlinebanking des Teilnehmers ak-
tivieren. 

(1) Seinselemente, z. B. Fingerabdruck des Teil-
nehmers, dürfen auf einem mobilen Endgerät 
des Teilnehmers für das Onlinebanking nur dann 
als Authentifizierungselement verwendet wer-
den, wenn auf dem mobilen Endgerät keine 
Seinselemente anderer Personen gespeichert 
sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das 
Onlinebanking genutzt wird, Seinselemente an-
derer Personen gespeichert, ist für das Online-
banking das von der Bank ausgegebene Wis-
senselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das 
auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Sein-
selement. 

(2) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile 
Endgerät, mit dem die TAN empfangen wird 

(zum Beispiel Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für 
das Onlinebanking genutzt werden. 

(3) Die für das mobile TAN-Verfahren hinterlegte 
Telefonnummer ist zu löschen oder zu ändern, 
wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer für 
das Onlinebanking nicht mehr nutzt. 

(4) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 darf der Teilnehmer seine Authen-
tifizierungselemente gegenüber einem von ihm 
ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kon-
toinformationsdienst sowie einem sonstigen 
Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 
Sätze 3 und 4 dieser Bedingungen). Sonstige 
Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Ver-
kehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen. 

7.2.  Sicherheitshinweise der Bank 
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf 
der Onlinebanking-Seite der Bank, insbesondere 
die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten 
Hard- und Software (Kundensystem), beachten. 

7.3.  Prüfung der Auftragsdaten mit von 
der Bank angezeigten Daten 

Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr emp-
fangenen Auftragsdaten (zum Beispiel Betrag, 
Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wert-
papierkennnummer) über das gesondert verein-
barte Gerät des Teilnehmers an (zum Beispiel 
mittels mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät 
mit Display). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor 
der Bestätigung die Übereinstimmung der ange-
zeigten Daten mit den für den Auftrag vorgese-
henen Daten zu prüfen. 
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8. Anzeige- und Unterricht-
ungspflichten 

8.1.  Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer: 

• den Verlust oder den Diebstahl eines Be-
sitzelements zur Authentifizierung (z. B. 
girocard mit TAN-Generator, mobiles 
Endgerät, Signaturkarte) oder 

• die missbräuchliche Verwendung oder 
die sonstige nicht autorisierte Nutzung 
eines Authentifizierungselements 

fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber un-
verzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teil-
nehmer kann eine solche Sperranzeige jederzeit 
auch über die gesondert mitgeteilten Kommuni-
kationskanäle abgeben. 

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch eines Authentifizierungselements un-
verzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. 

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht 
autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
eines seiner Authentifizierungselemente, muss er 
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben. 

8.2.  Unterrichtung über nicht autorisierte 
oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge 

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Fest-
stellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten. 

9.  Nutzungssperre 

9.1.  Sperre auf Veranlassung des Teilneh-
mers 

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilneh-
mers, insbesondere im Fall der Sperranzeige 
nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen: 

• den Onlinebanking-Zugang für ihn oder 
alle Teilnehmer oder 

• seine Authentifizierungselemente zur 
Nutzung des Onlinebankings. 

9.2.  Sperre auf Veranlassung der Bank 
(1) Die Bank darf den Onlinebanking-Zugang für 
einen Teilnehmer sperren, wenn: 

• sie berechtigt ist, den Onlinebanking-
Vertrag aus wichtigem Grund zu kündi-
gen, 

• sachliche Gründe im Zusammenhang mit 
der Sicherheit der Authentifizierungsele-
mente des Teilnehmers dies rechtferti-
gen oder 

• der Verdacht einer nicht autorisierten 
oder einer betrügerischen Verwendung 
eines Authentifizierungselements be-
steht. 

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der 
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spä-
testens jedoch unverzüglich nach der Sperre auf 
dem vereinbarten Weg unterrichten. Die An-
gabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die 
Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtun-
gen verstoßen würde. 

9.3.  Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die be-
troffenen Authentifizierungselemente austau-
schen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den 
Kunden unverzüglich. 

9.4.  Automatische Sperre eines chip-
basierten Besitzelements 

 

(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt 
sich selbst, wenn dreimal in Folge der Nutzungs-
code für die elektronische Signatur falsch einge-
geben wird. 
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(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chip-
karte, der die Eingabe eines eigenen Nutzungs-
codes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser 
dreimal in Folge falsch eingegeben wird. 

(3) Die in Absätzen 1 und 2 genannten Besitzele-
mente können dann nicht mehr für das Online-
banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann 
sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die 
Nutzungsmöglichkeiten des Onlinebankings wie-
derherzustellen. 

9.5.  Zugangssperre für Zahlungsauslöse-
dienst und Kontoinformationsdienst 

Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern 
oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang 
zu einem Zahlungskonto des Kunden verwei-
gern, wenn objektive und gebührend nachge-
wiesene Gründe im Zusammenhang mit einem 
nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang 
des Kontoinformationsdienstleisters oder des 
Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungs-
konto, einschließlich der nicht autorisierten oder 
betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvor-
gangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den Kun-
den über eine solche Zugangsverweigerung auf 
dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unter-
richtung erfolgt möglichst vor, spätestens je-
doch unverzüglich nach der Verweigerung des 
Zugangs. Die Angabe von Gründen darf unter-
bleiben, soweit die Bank hierdurch gegen ge-
setzliche Verpflichtungen verstoßen würde. So-
bald die Gründe für die Verweigerung des Zu-
gangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die 
Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den 
Kunden unverzüglich. 

10. Haftung 

10.1. Haftung der Bank bei Ausführung ei-
nes nicht autorisierten Auftrags und 

eines nicht, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten Auftrags 

Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisier-
ten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder ver-
spätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten 
Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für 
das Wertpapiergeschäft.) 

10.2. Haftung des Kunden bei missbräuch-
licher Nutzung seiner Authentifizie-
rungselemente 

10.2.1. Haftung des Kunden für nicht autori-
sierte Zahlungsvorgänge vor der Sperr-
anzeige 

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines ver-
loren gegangenen, gestohlenen oder sonst ab-
handengekommenen Authentifizierungsele-
ments oder auf der sonstigen missbräuchlichen 
Verwendung eines Authentifizierungselements, 
haftet der Kunde für den der Bank hierdurch ent-
stehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 
Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teil-
nehmer ein Verschulden trifft. 

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach Absatz 1 verpflichtet, wenn: 

• es ihm nicht möglich gewesen ist, den 
Verlust, den Diebstahl, das Abhanden-
kommen oder eine sonstige missbräuch-
liche Verwendung des Authentifizie-
rungselements vor dem nicht autorisier-
ten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder 

• der Verlust des Authentifizierungsele-
ments durch einen Angestellten, einen 
Agenten, eine Zweigniederlassung eines 
Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige 
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Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungs-
dienstleisters ausgelagert wurden, verur-
sacht worden ist. 

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht auto-
risierten Zahlungsvorgängen und hat der Teil-
nehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder 
seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach die-
sen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt, trägt der Kunde abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit 
des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, 
wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach: 

• Nummer 7.1 Absatz 2, 

• Nummer 7.1 Absatz 4, 

• Nummer 7.3 oder 

• Nummer 8.1 Absatz 1 dieser Bedingun-
gen verletzt hat. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der 
Kunde nicht zum Schadensersatz verpflichtet, 
wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kun-
denauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 
ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kun-
denauthentifizierung erfordert insbesondere die 
Verwendung von zwei voneinander unabhängi-
gen Authentifizierungselementen aus den Kate-
gorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 
Absatz 3 dieser Bedingungen). 

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des 
Zeitraums, für den das Verfügungslimit gilt, ver-
ursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das 
vereinbarte Verfügungslimit. 

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach Absatz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teil-

nehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 die-
ser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die 
Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme 
der Sperranzeige sichergestellt hatte. 

(1) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine An-
wendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer 
Absicht gehandelt hat. 

(2) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergän-
zend Folgendes: 

• Der Kunde haftet für Schäden aufgrund 
von nicht autorisierten Zahlungsvorgän-
gen über die Haftungsgrenze von 50 
Euro nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn 
der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätz-
lich gegen seine Anzeige- und Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen ver-
stoßen hat. 

• Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 
erster Spiegelstrich findet keine Anwen-
dung. 

10.2.2. Haftung des Kunden bei nicht autori-
sierten Verfügungen außerhalb von Zah-
lungsdiensten (z. B. Wertpapiertransakti-
onen) vor der Sperranzeige 

Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außer-
halb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapier-
transaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nut-
zung eines verloren gegangenen oder gestohle-
nen Authentifizierungselements oder auf der 
sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Au-
thentifizierungselements und ist der Bank hier-
durch ein Schaden entstanden, haften der Kunde 
und die Bank nach den gesetzlichen Grundsät-
zen des Mitverschuldens. 
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10.2.3. Haftung ab der Sperranzeige 

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilneh-
mers erhalten hat, übernimmt sie alle danach 
durch nicht autorisierte Onlinebanking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, 
wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat. 

10.2.4. Haftungsausschluss 

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn 
die einen Anspruch begründenden Umstände 
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehba-
ren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die 
sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss 
hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der ge-
botenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können. 

Nutzungsbedingungen für das di-
gitale Angebot der Bethmann 
HAL 
Allgemeine Nutzungsbedingungen 

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten 
für das digitale Angebot der Bethmann HAL 
(nachfolgend „Bank“): 

Allgemeine Leistungsbeschreibung 

Die Bank stellt den an dem jeweiligen Modul teil-
nehmenden Konto-/Depotinhabern und Bevoll-
mächtigten (nachfolgend der „Konto-/Depotin-
haber“ bzw. der „Bevollmächtigte“, zusammen 
die „Teilnehmer“) ein digitales Angebot zur Verfü-
gung. Voraussetzung für die Nutzung des digita-
len Angebotes ist eine erfolgreiche Authentifizie-
rung des Teilnehmers. Die Nutzung des digitalen 
Angebotes der Bank ist – soweit nicht anderwei-
tig ausdrücklich geregelt – unentgeltlich. 

Das digitale Angebot der Bank besteht aus unter-
schiedlichen Modulen (nachfolgend „Module“), 
die von der Bank für den jeweiligen Teilnehmer 
einzeln oder insgesamt freigeschaltet werden 
können. Für diese Module gelten die jeweiligen 
Besonderen Nutzungsbedingungen. Ein An-
spruch des Teilnehmers auf Nutzung einzelner 
oder sämtlicher Module des digitalen Angebotes 
besteht nicht. 

Verfügbarkeit 

Die Bank strebt eine hohe Verfügbarkeit und Ak-
tualität des digitalen Angebotes an, kann eine 
solche aber nicht garantieren, sodass dem Teil-
nehmer hierauf kein Anspruch zusteht. Störun-
gen des Internets, höhere Gewalt, Wartungsar-
beiten oder sonstige Umstände können die Ver-
fügbarkeit des digitalen Angebotes einschrän-
ken. 

Geschäftstag 

Geschäftstag ist jeder Bankgeschäftstag in Frank-
furt am Main, an dem die Bank den Geschäftsbe-
trieb unterhält. Die Bank unterhält den Ge-
schäftsbetrieb an allen Werktagen in Frankfurt 
am Main außer an Sonnabenden sowie dem 24. 
und 31. Dezember. 

Inhalte 

Das digitale Angebot enthält ggf. Links auf Web-
seiten Dritter. Die Bank und deren Datenlieferan-
ten können diese Webseiten inhaltlich nicht fort-
laufend prüfen oder auf den Inhalt und Aktualität 
dieser Webseiten Einfluss nehmen. Folglich 
macht sich die Bank die Inhalte der Webseiten 
Dritter nicht zu eigen. 

An einzelnen Stellen des digitalen Angebotes 
kann der Teilnehmer eigene Inhalte einstellen. 
Der Teilnehmer sichert insofern zu, dass er über 
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Bedingungen für 
die notwendigen Rechte an diesen Inhalten ver-
fügt, um diese in das digitale Angebot einzustel-
len, und dass die Inhalte nicht gegen geltende 
Gesetze verstoßen. Sofern nicht in den Besonde-
ren Nutzungsbedingungen zu den einzelnen Mo-
dulen abweichend geregelt, dürfen nur solche 
Inhalte vom Teilnehmer eingestellt werden, die 
Bezug zur Geschäftsverbindung mit der Bank ha-
ben. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass Mitar-bei-
ter der Bank Zugriff auf die von ihm eingestell-
ten Inhalte haben. Die Bank behält sich vor, nach 
pflichtgemäßem Ermessen und ohne Rückfrage 
vom Teilnehmer eingestellte Inhalte zu löschen. 

Datenschutz 

Der Schutz der in dem digitalen Angebot gespei-
cherten personenbezogenen Daten ist für die 
Bank von höchster Bedeutung. Vor diesem Hin-
tergrund ergreift die Bank die nach dem aner-
kannten Stand der Technik üblichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen, um die Da-
ten so weit wie möglich vor dem Zugriff Dritter 
zu schützen. Die ergriffenen Maßnahmen werden 
entsprechend dem anerkannten Stand der Tech-
nik weiterentwickelt. 

Die Nutzung einzelner Module erfordert die Be-
reitstellung von bestimmten personenbezoge-
nen Daten des Teilnehmers. Der Teilnehmer be-
stimmt, welche personenbezogenen Daten er 
der Bank im Rahmen des digitalen Angebotes 
zur Verfügung stellt. Wenn der Teilnehmer be-
stimmte Daten nicht zur Verfügung stellt, können 
von ihm ggf. Module oder einzelne Funktionen 
nicht genutzt werden. 

Das digitale Angebot wird auf Datenverarbei-
tungsanlagen in der Europäischen Union betrie-
ben und gespeichert. Sofern eine Datenverarbei-
tung in Ländern außerhalb der Europäischen 
Union erfolgt, geschieht dies ausschließlich unter 
Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze, 

sodass ein vergleichbares und angemessenes 
Datenschutzniveau sichergestellt ist, und unter 
Einhaltung des Bankgeheimnisses. Zum Betrieb 
des digitalen Angebotes setzt die Bank auch ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben Auftrags-
datenverarbeiter ein. 

Weitere Informationen zum Datenschutz erge-
ben sich aus der Bank. 

Änderung der Funktionen 

Die Bank ist berechtigt, das digitale Angebot 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Funk-
tionen zu ändern, zu erweitern oder aufzuheben, 
insbesondere wenn dies aus Gründen der IT-Si-
cherheit, geänderter technischer oder gesetzli-
cher Rahmenbedingungen oder zusätzlicher 
Leistungsinhalte erforderlich ist. Die Bank wird 
den Teilnehmer über wesentliche Änderungen 
informieren. 

Keine Beratung 

Die im digitalen Angebot bereitgestellten Infor-
mationen sind ausschließlich informativer Art 
und gelten daher weder als Anlageberatung 
noch als Empfehlung hinsichtlich einer Finanz-
dienstleistung der Bank, eines Finanzinstru-
ments oder eines anderen Produkts. Entschei-
dungen, die der Konto-/Depotinhaber auf Basis 
dieser Informationen trifft, liegen ausschließlich 
in seiner eigenen Verantwortung. Bei etwaigen 
Angaben über Preise, Kurse und Wertentwick-
lungen von Portfolien oder einzelnen Finanzin-
strumenten in den im digitalen Angebot bereit-
gestellten Informationen ist zu berücksichtigen, 
dass eine in der Vergangenheit erzielte Wertent-
wicklung kein Indikator für zukünftige Entwick-
lungen darstellt. Soweit die Wertentwicklung ei-
nes Finanzinstruments von der Kursentwick-lung 
eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, kann 
die Wertentwicklung des Finanzinstruments ggf. 
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Bedingungen für 
aufgrund seiner Funktionsweise erheblich von 
der Kursentwicklung seiner Basiswerte ab-wei-
chen. 

Einschätzungen geben allein die Meinung des 
Erstellers der Information zum Zeitpunkt ihrer Er-
stellung wieder. Zu einer Mitteilung von künfti-
gen Änderungen dieser Einschätzungen oder ei-
ner rechtlichen bzw. steuerlichen Situation ist die 
Bank nicht verpflichtet. Änderungen können ggf. 
auch rückwirkend gelten. Alle genannten Preise 
und Kurse geben diejenigen zum Zeitpunkt der 
Erstellung der jeweiligen Darstellung wieder und 
können sich jederzeit ändern. Obwohl die Bank 
danach strebt, im digitalen Angebot richtige, 
vollständige und aktuelle Informationen aus als 
zuverlässig geltenden Quellen anzubieten, über-
nimmt die Bank hierfür keine Gewähr. 

Etwaige in einer Ausarbeitung enthaltene Aussa-
gen zur steuerlichen Behandlung sind nicht als 
Zusicherung für den Eintritt der steuerlichen Fol-
gen zu verstehen. Die steuerliche Behandlung ist 
abhängig von den persönlichen Verhältnissen 
des Konto-/Depotinhabers und kann künftigen 
Änderungen unterworfen sein. Veränderungen 
der steuerlichen Behandlung können ggf. auch 
rückwirkend gelten. Die Bank erbringt weder 
Steuer- noch Rechtsberatung. Die abschließende 
Beurteilung der mit der Anlage bzw. Anlagestra-
tegie verbundenen rechtlichen und steuerlichen 
Fragestellungen obliegt daher ausschließlich 
dem Konto-/Depotinhaber oder dessen persönli-
chem Rechtsanwalt und Steuerberater. 

Beendigung des digitalen Angebotes 

Der Konto-/Depotinhaber kann die Nutzung des 
digitalen Angebotes durch Mitteilung in Textform 
an die Bank jederzeit kündigen. Die Bank kann 
gegenüber dem Konto-/Depotinhaber die Kündi-
gung des digitalen Angebotes ganz oder be-
schränkt auf einzelne Module mit einer Frist von 

zwei Monaten in Textform erklären. Eine Kündi-
gung mit sofortiger Wirkung bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes bleibt hiervon unberührt. Des 
Weiteren endet die Berechtigung des Teilneh-
mers zur Nutzung des digitalen Angebotes auto-
matisch, wenn die Geschäftsbeziehung der Bank 
mit dem Konto-/Depotinhaber endet. 

Im Fall der Beendigung des digitalen Angebots 
wird die Bank den Zugang des Teilnehmers zum 
digitalen Angebot bzw. dem jeweiligen Modul 
sperren und die ggf. vom Teilnehmer in diesem 
Zusammenhang eingestellten Daten und Inhalte 
nach Ablauf der jeweiligen gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen löschen. Im Fall der Beendigung 
des digitalen Angebots werden die Informatio-
nen, zu deren Übermittlung die Bank kraft Ge-
setz oder aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
verpflichtet ist, dem Teilnehmer postalisch zur 
Verfügung gestellt. 

Einwilligung 

Sofern der Teilnehmer im Rahmen des digitalen 
Angebotes in die Nutzung seiner personenbezo-
genen Daten oder in die werbliche Ansprache 
per E-Mail oder Telefon ausdrücklich eingewilligt 
hat, kann er seine Einwilligung jederzeit durch 
eine E-Mail an widerruf@de.abnamro.com oder 
schriftlich an die Adresse der Bank wider-rufen. 
Im Fall eines Widerrufs ist jedoch ggf. eine voll-
ständige Nutzung des digitalen Angebotes nicht 
mehr möglich. 

Sprache 

Das digitale Angebot der Bank ist grundsätzlich 
in deutscher Sprache gefasst. Einzelne Inhalte 
des digitalen Angebotes werden unter Umstän-
den ausschließlich in englischer Sprache zur Ver-
fügung gestellt. Um die englischsprachigen 
Fachinformationen über Finanzprodukte und 

mailto:widerruf@de.abnamro.com
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Bedingungen für 
Finanzmärkte zu nutzen, benötigt der Teilnehmer 
ausreichende Sprachkenntnisse. 

Sicherheit 

Die Bank strebt die Sicherheit des digitalen An-
gebotes an, kann diese aber nicht gewährleisten. 
Sofern das digitale Angebot die elektronische 
Kommunikation des Teilnehmers mit der Bank 
ermöglicht, erfolgt diese auf eigene Gefahr des 
Teilnehmers, da diese Form der Kommunikation 
unsicher sein kann. Der Konto-/Depotinhaber 
stellt seinerseits sicher, dass er und ggf. sein Be-
vollmächtigter ausschließlich Computer und mo-
bile Endgeräte einsetzen, die ausreichend gesi-
chert sind. 

Cookies 

Das digitale Angebot nutzt Cookies. Hierbei han-
delt es sich um kleine Datenpakete, die mithilfe 
des Browsers auf der Festplatte des Teilnehmers 
gespeichert werden. Neben sogenannten Sessi-
on-Cookies, die automatisch gelöscht werden, 
sobald der Teilnehmer sich abmeldet oder den 
Browser schließt, werden auch sogenannte per-
manente Cookies verwendet, die einen wieder-
kehrenden Teilnehmer erkennen. Diese Cookies 
erlöschen automatisch nach einem festen Zeit-
raum. 

Der Teilnehmer kann Cookies jederzeit über die 
entsprechende Browserfunktion löschen. Dort 
kann er auch einstellen, wie der Browser generell 
mit Cookies verfahren soll. Wenn der Teilnehmer 
Cookies löscht oder den Browser so einstellt, 
dass er Cookies ablehnt, kann dies die Funktio-
nen des digitalen Angebotes beeinträchtigen, die 
auf die Verwendung von Cookies technisch an-
gewiesen sind. 

 

Nutzerverhalten 

Das digitale Angebot verwendet derzeit das Tra-
cking-Tool Adobe Analytics 
(https://www.adobe.com/de/analy-tics/adobe-
analytics.html), eine Software zur Analyse der 
Teilnehmerzugriffe. Die mit Adobe Analytics er-
hobenen Daten können keinem bestimmten Teil-
nehmer zugeordnet werden und dienen nur der 
statistischen Auswertung über die Nutzung der 
Webseite. Die IP-Adresse wird vor der Geolokali-
sierung und vor deren Speicherung anonymisiert. 
Die erfassten Daten über die Nutzung des digita-
len Angebotes werden von und im Auftrag der 
Bank an Adobe Analytics gesendet, die dann für 
die Bank einen anonymen Bericht über die Web-
seitenaktivitäten erstellt. 

Adobe Analytics setzt Cookies (siehe oben) und 
nutzt diese zur Analyse der Teilnehmerzugriffe. 
Die von Adobe Analytics verwendeten Cookies 
erlöschen 24 Monate nach dem letzten Zugriff 
automatisch. Die durch die 

Cookies erzeugten Informationen über die Nut-
zung des digitalen Angebotes werden bei der 
Bank gespeichert. Der Erhebung und Verarbei-
tung der Daten durch das Programm Adobe Ana-
lytics kann der Teilnehmer widersprechen, indem 
er das sogenannte Opt-OutCookie herunterlädt. 
Eine Erhebung und Verarbeitung der Daten 
durch das Programm Adobe Analytics findet 
dann nicht statt. Das Opt-Out-Cookie wird je-
doch bei einer Löschung aller Cookies (bspw. 
aufgrund der Browsereinstellungen) ebenfalls 
gelöscht und muss bei einem nachfolgenden Be-
such der Webseiten erneut installiert werden. 

Anwendbares Recht 

Auf das digitale Angebot ist deutsches Recht an-
wendbar. 
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Bedingungen für 
Sonstiges 

Sämtliche Rechte an den auf der Webseite be-
reitgestellten Inhalten stehen der Bank oder de-
ren Datenlieferanten zu. 

Die Bank kann diese Allgemeinen Nutzungsbe-
dingungen und die Besonderen Nutzungsbedin-
gungen der jeweiligen Module jederzeit einseitig 
ändern. Sämtliche Änderungen werden dem 
Konto-/Depotinhaber rechtzeitig vor Inkrafttre-
ten mitgeteilt. Der Konto-/Depotinhaber hat an-
schließend die Möglichkeit, der Änderung der 
Nutzungsbedingungen innerhalb von zwei Mo-
naten vor Wirksamwerden der Änderung zu wi-
dersprechen. Auf dieses Widerspruchsrecht wird 
der Konto-/Depotinhaber in der Mitteilung hin-
gewiesen. 

Die Allgemeinen und die Besonderen Nutzungs-
bedingungen sind kontinuierlich im digitalen An-
gebot abrufbar und können vom Teilnehmer her-
untergeladen und gespeichert werden. 

Im Übrigen gelten die Bedingungen für das On-
linebanking und ergänzend die allgemeinen Re-
gelungen zum Haftungsausschluss bei der Nut-
zung der Webseite http://www.bethmann-hal.de 
sowie die Hinweise für US-Personen. 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berühren. 

Kontakt 

Fragen rund um unser digitales Angebot richten 
Sie bitte an Ihren Kundenberater. 

Besondere Nutzungsbedingun-
gen für das Modul Benachrichti-
gungen und Hinweise 
Die Besonderen Nutzungsbedingungen für das 
Modul gelten ergänzend zu den Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen für das digitale Angebot 
der Bethmann HAL (nachfolgend „Bank“) und 
den Bedingungen für das Onlinebanking. 

Leistungsbeschreibung 

Die Bank darf allgemeine gleichlautende Infor-
mationen einer Vielzahl von Teilnehmern zur Ver-
fügung stellen. Die Informationen werden über 
das Modul zur Verfügung gestellt. Die Bank ist 
berechtigt, das Angebot für die Art dieser Be-
reitstellung in der Zukunft zu ändern oder zu er-
weitern, wobei der Teilnehmer keinen Anspruch 
auf Zustellung in einer bestimmten Form hat. 

Die Informationen aus dem Modul ersetzen we-
der die gesetzlichen noch die vertraglichen Be-
richts- und Informationspflichten der Bank. Sie 
sind ein darüber hinausgehender zusätzlicher 
Service. 

Einzelne Informationen können gesonderte 
Disclaimer enthalten, die der Teilnehmer zur 
Kenntnis nimmt. 

Inhalt der Benachrichtigungen und Hinweise 

Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Bank, 
den Inhalt der Informationen zu bestimmen. Da-
bei kann es sich zum Beispiel um aktuelle Ent-
wicklungen an den Finanzmärkten oder um Mei-
nungen der Bank zu Finanzthemen handeln. Der 
Teilnehmer hat keinen Anspruch auf einen be-
stimmten Inhalt der Informationen. Mit der Be-
nachrichtigungs- und Hinweisfunktion ist keine 
Überwachungspflicht der Bank im Hinblick auf 

http://www.bethmann-hal.de/
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Bedingungen für 
Themen und Entwicklungen auf dem Finanz-
markt verbunden. 

Bei den Informationen handelt es sich nicht um 
persönliche Mitteilungen an einzelne Teilnehmer, 
sodass sie keine persönlichen Empfehlung an 
den konkreten Empfänger darstellen, die auf 
eine Prüfung der persönlichen Umstände des 
Empfängers gestützt wäre. Soweit diese Informa-
tionen einen Bezug zu einem konkreten Finan-
zinstrument oder einer konkreten Finanzdienst-
leistung herstellen, stellen sie weder ein Angebot 
noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforde-
rung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzin-
struments oder zu einer Finanzdienstleistung dar, 
noch ist damit die Darstellung einer Geeignetheit 
eines Finanzinstrumentes oder einer Finanz-
dienstleistung für den Konto-/Depotinhaber ver-
bunden. Die Informationen dienen lediglich In-
formationszwecken. 

Der Inhalt der Informationen ist nicht darauf aus-
gerichtet, den Konto-/Depotinhaber zu einem 
bestimmten Verhalten im Hinblick auf seine Ver-
mögenswerte bei der Bank zu veranlassen. Der 
Konto-/Depotinhaber sollte sich nicht allein auf 
Grundlage dieser Informationen zu einem be-
stimmten Verhalten in Bezug auf seine Vermö-
genswerte entscheiden, sondern zuvor eine Be-
ratung von seinem Kundenberater bei der Bank 
und/oder von seinem persönlichen Rechts- und 
Steuerberater einholen, um die individuelle Ge-
eignetheit einer Anlage zu prüfen. 

Besondere Nutzungsbedingun-
gen für das Modul Portfolio 
Die Besonderen Nutzungsbedingungen für das 
Modul gelten ergänzend zu den Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen für das digitale Angebot 
der Bethmann HAL (nachfolgend „Bank“) und 
den Bedingungen für Onlinebanking. 

Leistungsbeschreibung 

Das Modul bietet folgende Funktionen: 

• Übersicht über das Portfolio einschließ-
lich Ertrags- und Performanceübersicht 

• Vermögensaufstellung nach u. a. Anlage-
klasse, Region, Risikoklasse und Branche 

• Auflistung aller Einzeltitel u. a. mit Markt-
wert, Kursinformationen und Perfor-
mance 

Der Teilnehmer erhält im Modul Online-Informa-
tionen auf dem Stand des vorhergehenden Ge-
schäftstages. Im Übrigen stellen alle genannten 
Preise, Kurse und sonstige Informationen auf den 
Zeitpunkt ab, zu dem sie für die Bank verfügbar 
sind. 

Haftungsausschluss 

Die Leistungen des Moduls dienen lediglich In-
formationszwecken. Die Inhalte des Moduls sol-
len die Zusammensetzung des Portfolios oder 
einzelner Bestandteile davon und dessen Wert-
entwicklung für einen bestimmten Zeitraum in 
der Vergangenheit darstellen. Daten, die für die 
Zuordnung im Portfolio nach bestimmten Krite-
rien (u. a. Anlageklassen, Regionen, Risikoklas-
sen, Branchen) und Berechnung des Preises der 
Finanzinstrumente verwendet werden, können 
von Dritten bezogen werden. Die Datenquellen 
werden von der Bank sorgfältig zusammenge-
stellt. Eine Garantie für die Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit der Daten kann jedoch von 
der Bank nicht übernommen werden. 
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Bedingungen für 
Besondere Nutzungsbedingun-
gen für das Modul Postbox 
Die Besonderen Nutzungsbedingungen für das 
Modul gelten ergänzend zu den Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen für das digitale Angebot 
der Bethmann HAL (nachfolgend „Bank“) und 
den Bedingungen für das Onlinebanking. 

Zugriffsberechtigung 

Die Bank stellt dem Teilnehmer ein elektroni-
sches Postfach (nachfolgend „Postbox“) zur Ver-
fügung. 

Die Nutzung der Postbox ist nur dem Teilnehmer 
erlaubt. 

Der Teilnehmer erhält zum Empfang der nachfol-
gend definierten Mitteilungen einen individuel-
len Zugang zu der Postbox. Die Postbox steht 
dem Teilnehmer erst nach Freischaltung durch 
die Bank zur Verfügung. 

Soweit sich der Konto-/Depotinhaber durch ei-
nen Bevollmächtigten vertreten lässt, erfolgt die 
Zurverfügungstellung der nachfolgend definier-
ten Mitteilungen ebenfalls durch Einstellung in 
die Postbox des Konto-/Depotinhabers. Der Be-
vollmächtigte erhält einen eigenen Zugang, mit 
dem er auf die in die Postbox des Konto-/Depot-
inhabers eingestellten Mitteilungen zugreifen 
kann. 

Die Freischaltung für Bevollmächtigte kann nur 
dann erfolgen, wenn bereits eine ausreichende 
Vollmacht des Bevollmächtigten in Textform ge-
genüber der Bank erteilt wurde. Sofern die Be-
vollmächtigung widerrufen wird, endet unmittel-
bar die Zugangsberechtigung des Bevollmäch-
tigten zur Postbox. 

Im Falle von Gemeinschaftskonten gelten diese 
Besonderen Nutzungsbedingungen für alle Ge-
meinschaftskonteninhaber. 

Nutzungsumfang 

In der Postbox können: 

• Kontoauszüge und Rechnungsab-
schlüsse, 

• Wertpapierabrechnungen, 

• Portfolioberichte, 

• Verlustschwellenmeldungen, 

• Beratungsdokumentationen (einschließ-
lich Geeignetheitserklärungen der Bank), 

• sonstige Informationen und Mitteilungen 
(einschließlich der Angebote bei Ände-
rungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und der Sonderbedingungen 
nach Nr. 1 (2) der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen), die den Geschäfts-
verkehr mit der Bank betreffen, 

(nachfolgend zusammen „Mitteilungen“) auf ver-
schlüsselten Internetseiten von der Bank elektro-
nisch bereitgestellt werden. Es liegt im pflichtge-
mäßen Ermessen der Bank, welche Mitteilungen 
in die Postbox eingestellt werden; die Bank ist 
nicht zur Einstellung sämtlicher Mitteilungen in 
die Postbox verpflichtet. 

Kontoauszüge mit Buchungsvorgängen werden 
an Geschäftstagen in der Postbox zur Verfügung 
gestellt. Kontoauszüge können auf Wunsch des 
Konto-/Depotinhabers monatlich oder für Kon-
ten, die keine Zahlungsverkehrskonten sind, 
quartalsweise gesammelt nachträglich in der 
Postbox zur Verfügung gestellt werden. 
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Bedingungen für 
Der Teilnehmer kann sich die in der Postbox be-
reitgestellten Mitteilungen online ansehen, aus-
drucken und/oder herunterladen. 

Verzicht auf papierhaften Versand/Zusenden 
von Dokumenten 

Mit der Einstellung von Mitteilungen in die Post-
box erfüllt die Bank ihre diesbezüglichen Über-
mittlungs-, Unterrichtungs- und sonstigen Infor-
mationspflichten gegenüber dem Konto-/Depot-
inhaber. Die Mitteilungen werden als unver-
schlüsselte Dateien im PDF-Format in die Post-
box des Konto-/Depotinhabers eingestellt. 

Mit der Einstellung von Mitteilungen in die Post-
box verzichtet der Konto-/Depotinhaber aus-
drücklich gleichzeitig auf die papierhafte Zurver-
fügungstellung der in die Postbox eingestellten 
Mitteilungen. Dessen ungeachtet kann die Bank 
einzelne Mitteilungen auf dem Postweg zusen-
den, wenn sie dies unter Berücksichtigung des 
Interesses des Konto-/Depotinhabers für zweck-
mäßig hält oder es aus rechtlichen Gründen er-
forderlich ist. 

Auf Verlangen des Konto-/Depotinhabers über-
sendet die Bank dem Konto-/Depotinhaber die 
in die Postbox eingestellten Mitteilungen auch 
postalisch. Das hierfür anfallende Entgelt ergibt 
sich, soweit die Bank ein Entgelt in Rechnung 
stellt, aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Bank. 

Unveränderbarkeit der Daten 

Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der 
Mitteilungen in der Postbox. Diese Garantie gilt 
nicht, soweit die Mitteilungen außerhalb der 
Postbox gespeichert oder aufbewahrt werden. 
Zu beachten ist, dass aufgrund der individuellen 
Hard- oder Software-Einstellungen beim Teilneh-
mer ein Ausdruck nicht immer mit der Darstel-
lung am Bildschirm übereinstimmt. Soweit die 

Mitteilungen verändert oder in veränderter Form 
in Umlauf gebracht werden, übernimmt die Bank 
hierfür keine Haftung. 

Mitwirkungspflichten des Konto- /Depotinha-
bers 

Ungeachtet etwaiger Informationen über den 
Eingang von Mitteilungen in der Postbox ist der 
Konto-/Depotinhaber verpflichtet, seine Postbox 
regelmäßig auf den Eingang von Mitteilungen zu 
überprüfen, diese zeitnah abzurufen und auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren. 

Es gelten insbesondere die Nr. 7.2, 11.4 und 11.5 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Bethmann HAL. 

Zugang der Mitteilungen beim Konto- /Depot-
inhaber 

Da der Konto-/Depotinhaber mit Einrichtung der 
Postbox der elektronischen Zustellung von Mit-
teilungen in die Postbox zustimmt, befindet sich 
diese in seinem Machtbereich. Mitteilungen, die 
die Bank in die Postbox eingestellt hat, gehen 
dem Konto-/Depotinhaber in dem Zeitpunkt zu, 
in dem unter gewöhnlichen Umständen eine 
Kenntnisnahme durch den Teilnehmer möglich 
und nach der Verkehrsanschauung zu erwarten 
ist, jedoch spätestens in dem Zeitpunkt, in dem 
der Teilnehmer die Mitteilungen abgerufen hat. 

 

Verfügbarkeit der Postbox 

Die jederzeitige Verfügbarkeit der Postbox kann 
von der Bank nicht gewährleistet werden; insbe-
sondere kann es bei Überlastungen der Internet-
verbindung oder bei notwendigen Wartungsar-
beiten vorkommen, dass die Postbox zeitlich be-
grenzt nicht zur Verfügung steht. 
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Bedingungen für 
Dauer der Aufbewahrung von Mitteilungen in 
der Postbox 

Die Bank stellt die Mitteilungen für die Dauer von 
drei Jahren nach der Einstellung in die Postbox 
zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Frist ist die 
Bank berechtigt, die Mitteilungen aus der Post-
box automatisiert zu entfernen, ohne dass der 
Teilnehmer hierüber eine gesonderte Nachricht 
erhält. Für die dauerhafte Speicherung und Auf-
bewahrung der Mitteilungen auf einem zur Archi-
vierung geeigneten Medium ist der Konto-/De-
potinhaber verantwortlich. 

Die Bank stellt auf Wunsch des Konto-/ Depotin-
habers einen Nachdruck einer Mitteilung zur Ver-
fügung, sofern ihr dies im Rahmen der für sie 
geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
möglich ist. Hierbei gilt das Preis- und Leistungs-
verzeichnis der Bank. 

Kündigungsrecht 

Der Konto-/Depotinhaber kann die Nutzung der 
Postbox jederzeit ohne Angabe von Gründen in 
Textform kündigen. Ab Wirksamwerden der Kün-
digung ist die Bank berechtigt, die Mitteilungen 
in der Postbox zu löschen. 

Dem Konto-/Depotinhaber obliegt es, zuvor die 
Mitteilungen auf einem eigenen Datenträger zu 
speichern oder in Papierform auszudrucken. 

Die Bank wird dem Konto-/Depotinhaber die für 
die Postbox vorgesehenen Mitteilungen nach 
Wirksamwerden der Kündigung auf dem Post-
weg zukommen lassen. 

Die Bank kann die Nutzung der Postbox jederzeit 
mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündi-
gen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, 
der sie zu einer außerordentlichen Kündigung 
berechtigt. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere dann vor, wenn es für die Bank auch unter 

angemessener Berücksichtigung der Belange 
des Konto-/Depotinhabers unzumutbar ist, die 
Bereitstellung der Postbox fortzusetzen. 

Die Nutzungsmöglichkeit der Postbox endet au-
tomatisch mit der Beendigung der Geschäftsbe-
ziehungen zwischen dem Konto-/Depotinhaber 
und der Bank. 

Änderung des Leistungsangebots der digitalen 
Postbox 

Die Bank ist berechtigt, die Postbox weiterzuent-
wickeln, insbesondere weitere Leistungen in ihr 
Leistungsangebot aufzunehmen, sowie die Post-
box den geänderten rechtlichen oder techni-
schen Rahmenbedingungen anzupassen. Über 
diese Weiterentwicklung wird die Bank den 
Konto-/Depotinhaber mit einer Frist von zwei 
Monaten vorab informieren. 

Die Bank kann das Postbox-System jederzeit teil-
weise oder ganz einstellen. Eine Verpflichtung 
der Bank zur Aufrechterhaltung des Postbox-Sys-
tems besteht nicht. Über eine Einstellung wird 
die Bank den Konto-/Depotinhaber rechtzeitig 
vorher informieren und die neuen Kommunikati-
onsdaten in Papierform per Post zusenden. 
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